
308 Besprechungen und Anzeigen 

Kontinuitätsbrumes, der im nördlimen Ostpreußen 1945 eingetreten ist, eine 
möglimst detaillierte Darstellung gibt. Was die Namweise angeht, wünsmt man 
eher mehr Detail. Für das MA (die ersten 200 Seiten) bleibt die Oberlieferung 
freitim sehr spärlim. Der Vf. muß häufig retrospectiv und mit Parallelen ar­
beiten, dom smeint das Resultat nimt in unzulässiger Weise konstruiert. 
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K. G 6 r s k i, Polski traktat polityczny z XV wieku w obronie zwi~zku 
pruskiego, Rocznik Olsztynski 8 (1968) S. 143-176 [mit englismer Zusammen­
fassung: Polish Political Treatise of the 15th Century defending the Prussian 
League]. - Die zum 13jährigen Krieg und zum 2. Thorner Frieden führende 
Auseinandersetzung zwismen dem Deutsmen Orden und den preußismen 
Ständen ist 1446 bis 1453 aum theoretism-juristism ausgetragen wurden; wir 
besitzen drei gegen den Ständebund gerimtete Traktate und drei weitere, welme 
diesen verteidigen. G6rski legt die erste Edition eines dieser Texte vor, den 
"Cunctis rei publicae communitatibus" beginnenden, den Bund verteidigenden 
Traktat, der wohl den Domherrn von Wlocwlawek, Matthias von Razi~z, 
Krakauer dr. decr., zum Autor hat und den preußismen Bund mit naturremt­
limen Argumenten remtfertigt. Das im letzten Satz ausgespromene Angebot 
des Autors, eine ausführtime Verteidigung mit beiden Remten folgen zu lassen, 
haben seine Auftraggeber, die diesem Gebiet der Auseinandersetzung überhaupt 
weniger Bedeutung beimaßen als der Deutsme Orden, nimt aufgegriffen. 
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Birgitta E im er, Gotland unter dem Deutsmen Orden und die Komturei 
Smweden zu Arsta, lnnsbru<k 1966, Universitätsverlag Wagner, 360 S., 8 Ta­
feln, Abbildungen im Text, DM 56. - Das Bum handelt von der Gotland­
Politik des Deutsmen Ordens um 1400 sowie von dessen Besitzungen auf dem 
smwedismen Festland, dom ist sein eigentlimer Gegenstand der Hommeister 
Konrad von Jungingen. Die neu aufgefaßte nordisme Politik des Ordens wird 
auf seine Person zurüdtgeführt. Diese aber sei geprägt durm die heilige Birgitta 
und die selige Dorothea von Montau, und zwar so, daß der Hommeister (für 
ihn besaß das ,.Selbstbestimmungsremt" den "Rang des Heiligen", S. 258) ein 
Gemeinwesen nam eidgenössismem Muster (Modell: Zuger Smiedssprum von 
1404 !) auf Gotland zu etablieren plante, aum dies freitim nimt als Selbstzwe<k, 
sondern letztlim um "die Verwirklimung des Siebenten Zeitalters herbeizu­
führen" (326). Solme "visionären Gedankenverbindungen", wie sie die Ver­
fasserin dem Hommeister zusmreibt, sind aus einer willkürtimen und fehler­
haften Behandlung der Quellen allein freitim nimt zu gewinnen. Das Bum be­
ruht vielmehr im Kern auf Vermutungen, Assoziationen und smlimten Er­
findungen (von Hypothesen zu reden, wäre Untertreibung). Ausführlime, wenn 
aum nimt ersmöpfende Rimtigstellungen im einzelnen und Kritik im ganzen 
in: Zeitsmrift für Ostforsmung 16 (1967) S. 354ff. und Hansisme Gesmimts­
blätter 85 (1967) S. 235f. (beidemal von F. Ben n in g h o v e n). 
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